
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/5/4 2006/03/0054
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.05.2006

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

91/01 Fernmeldewesen

Norm

AVG §8;

TKG 2003 §57 Abs4;

Rechtssatz

Hinsichtlich der im Verfahren vor der Telekom-Control-Kommission beantragten Änderung der Frequenznutzung

g e m ä ß § 57 Abs 4 TKG 2003 legt das Gesetz keine Parteistellung von weiteren Betreibern öAentlicher

Kommunikationsnetze bzw -dienste fest.

Schlagworte

Besondere Rechtsgebiete Diverses
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